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An die 
Präsidentin des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei  
Bozen 

 
Bozen, den 20. April 2022 
 
 

A N F R A G E 

 

Klagen und Anzeigen gegen Gemeindeverwaltungen   
 
Eigenverantwortliches Handeln befindet sich seit Jahren auf dem Rückzug und schnell wird bei einem Unfall oder 
einem Unglück die Schuld bei anderen gesucht. Davon sind auch die Gemeindeverwaltungen betroffen: ein 
Schlagloch in der Straße oder Eis auf dem Gehsteig und sehr schnell flattert eine Anzeige in die Gemeindestuben, 
wenn es zu einem entsprechenden Zwischenfall kommt. Viele Fälle lassen sich auf mangelnde Eigenverantwortung 
zurückführen und auf die Tatsache, dass die Gefahr billigend in Kauf genommen wird, denn „jemand wird schon 
haften“.  
 

Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche 
Antwort:  
 

1. Mit wie vielen Klagen und Anzeigen wurden die Südtiroler Gemeindeverwaltungen in den vergangenen 
fünf Jahren im Zusammenhang mit Unfällen konfrontiert, die zu Sachschäden bzw. körperlichen Schäden 
geführt haben? Es wird um die Aufschlüsselung der Gemeinden nach Jahren und der Anzahl der 
jeweiligen Fälle gebeten.   

2. Wie hoch sind die jeweiligen Schadenssummen, wie sie aus den Klagen und Anzeigen der 
vorhergehenden Frage hervorgehen? 

3. In wie vielen Fällen, wie sie aus Frage 1 hervorgehen, mussten die Gemeinden Schadensersatz leisten 
und in wie vielen Fällen wurden die Klagen zurückgewiesen? 

4. Wie hoch waren die jeweiligen Prozesskosten und wer musste diese begleichen? Es wird wiederum um 
eine Aufschlüsselung nach Jahren gebeten.   

 
 
 
L. Abg. Ulli Mair   
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Bozen, 15.06.2022   Frau L.-Abg. 

Ulli Mair 

Südtiroler Landtag 

Im Hause 

 
 

  
Bearbeitet von: 
 

 

Zur Kenntnis: Frau Präsidentin 
Rita Mattei 

Südtiroler Landtag 

 

Im Hause 

  

Antwort auf die schriftliche Anfrage Nr. 2147/22 vom 30.04.2022 
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
 
in Beantwortung Ihrer im Betreff genannten Anfrage teile ich Folgendes mit: 
 
Ad 1-4) 
Die vorliegende Anfrage wurde an alle 116 Gemeinden weitergeleitet. 63 Gemeinden haben innerhalb der 
vorgesehenen Frist geantwortet. Im Anhang sende ich Ihnen daher eine Aufstellung der von diesen 63 
Gemeinden übermittelten Informationen zu. Die Gemeinden Aldein, Bozen, Burgstall, Gargazon, Lajen, Tiers 
und Villnöss teilten schriftlich mit, dass sie sich im Sinne der Mitteilung Nr. 82/2016 des Südtiroler 
Gemeindeverbands (siehe in Anlage) das Recht vorbehalten, nicht auf die Landtagsanfrage zu antworten. Aus 
ebendiesem Grund wurden die einer Antwort säumigen Gemeinden von der, innerhalb der Landesverwaltung 
zuständigen Abteilung, kein zweites Mal zur Beantwortung Ihrer Anfrage aufgefordert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
- Excel-Tabelle – Aufstellung erhaltene Informationen bzgl. LTG 2147/2022 
- Mitteilung des Gemeindenverbands Nr. 82/2016 
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Nr. GEMEINDE noch offen 
abgelehnt 

insg.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeinde bzw. 

Selbstbehalt
Gegenpartei

Spal

te1
Spalte2 Spalte3 Spalte4 Spalte5 Spalte6 Spalte7 Spalte8 Spalte9 Spalte10 Spalte11 Spalte12 Spalte13 Spalte14 Spalte15 Spalte16 Spalte17 Spalte18 Spalte19 Spalte20 Spalte202 Spalte21 Spalte22 Spalte23

1 Abtei 2 4 5 2 4 k.A. 968,35 19.432,78 5.371,82 4.459,48 5.176,14 k.A. 809,98 200 600 0 200 k.A. - - 0 k.A.

2 Ahrntal 0 2 0 0 0 k.A. 0 28.886,47 0 0 0 k.A. - - - - - k.A. 2 - siehe 3) k.A.

3 Aldein siehe 2)

4 Algund

5 Altrei Keine

6 Andrian

7 Auer Insg. 4 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 0 0 0 0 0 k.A. 1 3 k.A. k.A.

8 Barbian 0 0 0 1 0 0 - - - ca. 5.000 - - - 1 3.263 (Anwalt) k.A.

9 Bozen siehe 2)

10 Branzoll 3 3 2 1 5 k.A. 1.353,19 964,41 k.A. 488 91.443,76 k.A. 775,51 882,9 0 0 0 k.A. k.A. 8 0 **) k..A.

11 Brenner

12 Brixen 10 14 13 7 16 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 7979,49  5) 4089,3  5) 12230,13 5) 21198,56 5) 4722,32  5) k.A. 1 3 siehe 6) siehe 6)

13 Bruneck 7 12 4 3 4 k.A. 4.913 13.455 1.986 2.380 3.889 k.A. siehe 5) siehe 5) siehe 5) siehe 5) siehe 5) k.A. k.A. k.A. siehe 3) k.A.

14 Burgstall siehe 2)

15 Corvara

16 Deutschnofen

17 Enneberg

18 Eppan a.d.W. 1 2 1 6 2 k.A. 1.566,81 1.300 2.138 13.400 **) 3.500 **). k.A. - 1300 *) 2.138 *) 13.400 *) 2.333,33 *) k.A. 0 6 647,13 k.A.

19 Feldthurns

20 Franzensfeste Keine

21 Freienfeld 0 1 1 2 2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 0 2.863,53 - - - k.A. 5 0 siehe 3) k.A.

22 Gais

23 Gargazon siehe 2)

24 Glurns

25 Graun im Vinschgau

26 Gsies

27 Hafling

28 Innichen 6 10 14 2 5 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 2.057,18 8.869,00 519,88 0 2.570,00 0 k.A. 29 siehe 3) k.A.

29 Jenesien - - - 1 1 k.A. - - - k.A. - - - 6.513 *) 8.500 *) k.A. 0 -

30 Kaltern a.d.W. 0 0 7 4 7 k.A. 0 0 k.A. k.A. k.A. k.A. 0 0 674,67 0 707,97 k.A. 10 3 138,27 k.A.

31 Karneid

32 Kastelbell-Tschars

33 Kastelruth

34 Kiens Keine

35 Klausen

36 Kuens

37 Kurtatsch a.d.W.

38 Kurtinig a.d.W. Keine

39 Laas Keine

40 Lajen siehe 1) 

41 Lana

42 Latsch

43 Laurein

44 Leifers 0 4 6 9 12 2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 0 20.725 18.650 6.183,07 766,24 0 21 6 k.A. k.A.

45 Lüsen Insg. 2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1 2 - -

46 Mals

47 Margreid a.d.W.

48 Marling

49 Martell

50 Meran

51 Mölten Keine

52 Montan Keine

53 Moos in Passeier Keine

54 Mühlbach Keine ***)

55 Mühlwald Keine

56 Nals 4 1 3 5 2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 3525,6 *) 0 0 4100 *) - k.A. 2 6 0 k.A.

57 Naturns 4 7 6 8 4 k.A. 3.012,35 17.525,16 11.920,35 1.963,99 17.384,24 k.A. siehe 5) siehe 5) siehe 5) siehe 5) siehe 5) k.A. 2 18 0

58 Natz-Schabs Keine

59 Neumarkt 5 0 4 7 2 k.A. 42.267,57 - 19.996,50 70.182,69 2.214,20 k.A. 677,4 - - 937,61 1190 k.A. - 13 - k.A.

60 Niederdorf

61 Olang k.A. 3 4 5 4 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 2.210 1.253 1.763,69 - k.A. 5 4 k.A. k.A.

62 Partschins

63 Percha Keine

64 Pfalzen

65 Pfatten 1 0 0 1 0 1 16.000 0 0 710 0 k.A. 16.000 0 0 710 0 k.A. 1 - 0 k.A.

66 Pfitsch

67 Plaus

Anzahl Klagen/Anzeigen 2017-2021
Höhe geforderte 

Schadenssumme pro Jahr insg. in €

effektiv geleisteter 

Schadensersatz pro Jahr insg. in € (von GM bzw. Vers.)
Prozesskosten in €
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68 Prad am Stilfserjoch

69 Prags siehe 4)

70 Prettau

71 Proveis Keine

72 Rasen-Antholz 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k.A. 0 0

73 Ratschings 1 0 1 0 1 1 623 - 2.500 - 2.357,15 2.925 623 - 0 - 0 0 0 3 k.A. k.A.

74 Riffian

75 Ritten 2 5 2 5 2 k.A. - 1.259,83 3.870,97 5.617,13 2.762,52 k.A. 0 800 562,7 956,77 400 k.A. 1 3 k.A. k.A.

76 Rodeneck insg. 1 25.000 0 k.A. 0 k.A. 

77 Salurn

78 Sand in Taufers

79 Sarntal Keine

80 Schenna

81 Schlanders

82 Schluderns Keine

83 Schnals Keine

84 Sexten

85 St. Christina Gröden

86 St. Leonhard i. P.

87 St. Lorenzen 2 3 3 1 4 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 700 0 - - - k.A. 4 7 k.A. k.A.

88 St. Martin in Passeier

89 St. Martin in Thurn 1 2 0 1 2 k.A. 500 5.000 0 1.000 6.000 k.A. ca 500 *) 0 *) *) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

90 St. Pankraz Keine

91 St. Ulrich 2 2 4 4 5 3 794 4.586 1.364.581,31 233 **) 6.266 20.502 0 2.730 - 11.035 0 502 3 13 - k.A.

92 Sterzing 4 11 9 3 6 k.A. **) **) **) **) **) k.A. 7.942,46 211,32 0 11.445,00 12.574,05 k.A. 4 18 siehe 3)

93 Stilfs

94
Taufers im 

Münstertal

95 Terenten 0 1 1 3 3 k.A. 269,95 507,52 - 4.200 0 1.830 4.315,18 k.A. 3 420 k.A.

96 Terlan

97 Tiers siehe 2)

98 Tirol

99 Tisens k.A. 0 0 1 0 0 - - - 600 0 0 - - - 600 *) - - 0 0 - -

100 Toblach

101 Tramin a.d.W. 4 2 3 3 4 1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 3.242,63 - - - - - 5 k.A. siehe 3) k.A

102 Truden im Naturpark Keine

103 Tscherms

104 Ulten 0 1 1 0 1 k.A. - 1.236,50 31.584 - - k.A. - 0 noch offen - - - 1 1 0 kA.

105
Unsere liebe Frau im 

Walde - St. Felix

106 Vahrn Insg. 2 1. Fall: 9.877,93 gefordert - noch nicht abgeschlossen 2. Fall: 94.741,42 ausbezahlt 1 - 2.000 k.A.

107 Villanders

108 Villnöß siehe 1)

109 Vintl 9 13 4 5 8 2 26.108,68 34.758,89 6.047,60 11.098,18 17.374,72 17.848,56 1.708,56 607,27 4.644,94 6.588,98 2.385,66 872 k.A. 16 0 k.A.

110 Völs am Schlern

111 Vöran Keine

112 Waidbruck

113 Welsberg - Taisten

114 Welschnofen 1 2 5 2 4 k.A. k.A. k.A. **) **) **) 0 0 0 822,46 *) 639,12 *) k.A. 1 9 ja k.A.

115 Wengen Keine

116
Wolkenstein in 

Gröden
k.A. 2 1 0 4 3 k.A. 41.457,00 k.A. 0 k.A. k.A. k.A. 16000 *) 0 0 5.034,00 *) k.A. 4 2 0 k.A.

k.A.

*)

**)

***)

Ad 2)

Ad 3)

Ad 4)

Ad 5)

Ad 6) Die Gemeinde Brixen hatte keine Prozesskosten bezahlt, da sie über eine eigene Anwaltschaft verfügt. Jene der Gegenpartei bei Annahme der Klage sind von der Versicherung der Gemeinde beglichen worden mit Ausnahme des einheitlichen Beitrags für die Streitverkündung an die Versicherung von: Euro 98,00; 5 x 237,00 Euro; 518,00 Euro

Die GM Prags teilt mit, dass zwar viele Anfragen zur Erstattung eines Sach-/Personenschadens eingegangen sind, es aber aufgrund Vorlage von Beweisen seitens der Gemeinde in keinem Fall zu einer Anzeige oder Klage kam 

Von der Gemeinde wird explizit angegeben, dass der Schadenersatz durch Versicherung liquidiert wurde

Die Gemeinde hat keine weiteren Angaben gemacht

Im Sinne der Mitteilung des Gemeindenverbands Nr. 82/2016 behält sich die Gemeinde das Recht vor, auf die Landtagsanfrage nicht zu antworten, u.a. auch da der Arbeitsaufwand in der kurzen Zeit erheblich ist

Bezüglich der Prozesskosten teilt die Gemeinde  mit, dass diese von der Versicherungsgesellschaft getragen werden und daher nicht zur Verfügung stehen bzw. nicht anfallen.

Im Sinne der Mitteilung des Gemeindenverbandes Nr. 82/2016 können die Gemeinden die Daten laut Anfrage nicht übermitteln, da sie über keine entsprechende Aufstellung verfügen. Derzeit sind sie jedoch nicht Streitpartei einer zivilgerichtlichen Schadensersatzklage. Dies auch, da die gemeldeten Schadensfälle in der Regel direkt von der 

Haftpflichtversicherung der Gemeinde mit den Betroffenen geregelt werden.
Ad 1)

die Gemeinde teilt mit, dass sie keine Schadenserstattungen geleistet hat, da sie versichert ist und etwaige Beträge von der Versicherungsgesellschaft gezahlt wurden. Nicht alle Schadensersatzforderungen wurden anerkannt.

Die Gemeinde greift (in allen Fällen von Schadensersatzforderungen) auf Dienste eines Versicherungsbrokers zurück, der die Verfahren weiterführt und abschließt. Die Daten im Besitz der Gemeinde sind somit nicht vollständig.

Die Gemeinde meldet es seien zwar keine Klagen und Anzeigenim Zusammenhang mit Unfällen eingegangen, aber dafür diverse Schadensmeldungen, welche von der Versicherung bearbeitet wurden bzw. werden.

Gemeinden, die der Landtagsanfrage nachgekommen sind
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Südtiroler
Gemeindenverband
Genossenschaft

Consorzio dei Comuni
della Provincia di Bolzano
Società Cooperativa

Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 Bozen

Via Canonico Michael Gamper 10
39100 Bolzano

Landtagsanfragen: Verpflichtung der Beantwortung durch die Gemeinden

Die Landtagsabgeordneten haben im Rahmen ihrer Kontrollfunktionen gegenüber der Landesverwaltung das

Recht, Anfragen mit schriftlicher Beantwortung zu stellen, Anfragen zu aktuellen Themen und Beschlussanträ-

ge einzureichen sowie in Ausübung ihres Mandates nützliche Informationen und Daten zu erhalten. Dieses

Aktenzugriffsrecht unterscheidet sich von jenem der privaten Bürger dadurch, dass dafür keine rechtlich rele-

vante Situation nachgewiesen werden muss. Die Landtagsabgeordneten brauchen daher die Akteneinsicht

auch nicht zu begründen.

Laut konsolidierter Rechtssprechung bestehen in der Ausübung des Aktenzugriffs- bzw. Informationsrechts al-

lerdings einige Grenzen:

a) Das Informationsrecht darf sich einerseits nur auf bereits vorliegende oder aufliegende Verwaltungs-

unterlagen beziehen. Die befragte Verwaltung darf daher nicht verpflichtet werden, über eine Ermitt-

lungstätigkeit Informationen zu bearbeiten, sie darf also nicht zu einem Informationsbüro oder zu einer

Investigationsagentur werden.

b) Andererseits muss sich das Informationsrecht der Landtagsabgeordneten auf die institutionelle Aufga-

be des Landes beschränken. Was die Gemeinden betrifft, sieht das Autonomiestatut (Art. 54, Punkt 5)

die Aufsicht und Kontrolle über die Gemeindeverwaltungen vor, welche über die Gesetzesmäßigkeits-

kontrolle über die Verwaltungsakten der Gemeinden ausgeübt wird. Art. 83 des Einheitstextes der Ge-

meindeordnung sieht hingegen die Organkontrolle der Landesregierung vor, im Rahmen welcher die

Gemeinderäte von der Landesregierung aufgelöst werden, wenn sie verfassungswidrige Handlungen

oder schwere und fortlaufende Gesetzesverletzungen begehen.

c) Eine weitere Einschränkung bei  der  Ausübung des Aktenzugriffs bzw. Informationsrechtes besteht

darin, dass es nicht missbräuchlich und außerhalb jeglicher Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit

verwendet werden darf.

Wie wirkt sich nun die beschriebene Rechtssituation auf die Anfragen aus, welche Landtagsabgeordnete zu

Angelegenheiten stellen, die die Gemeinden betreffen?

Gemeinden sind autonome Körperschaften, denen seit der Verfassungsreform aus dem Jahr 2001 eine eige-

ne ebenbürtige Rolle mit eigenen Zuständigkeiten zuerkannt wurde (Art. 118 Verfassung). Daraus folgt, dass

die Landtagsabgeordneten das auf das politische Mandat gegründete Recht auf Information in Bezug auf An-

gelegenheiten, welche die Gemeinden angehen, nicht ausüben dürfen. Sie können nur das „gewöhnliche“ Ak-

tenzugriffsrecht wie jeder andere Bürger ausüben und müssen dafür ein rechtlich relevantes Interesse vorwei-

sen.

Tel. +39 0471 30 46 55
Fax +39 0471 30 46 25
info@gvcc.net / gvcc@legalmail.it
www.gvcc.net

Mwst.-Nr. / P.IVA n. IT00730110210
Steuer-Nr. / Handelsregister BZ Nr.
Codice fiscale / Registro d. imprese BZ n. 94004440213
Genossenschaftsreg. Nr. / Registro d. cooperative n. A145532 S. 1/2



Kann das Informationsrecht über die Landesverwaltung im Rahmen der Aufsichts- und Kontrolltätigkeit, wel-

che das Land über die Gemeinden durchführt, ausgeübt werden? 

Da die Gesetzmäßigkeitskontrolle über die Verwaltungsakten der Gemeinden im Zuge der genannten Verfas-

sungsreform von 2001 abgeschaffen wurde, ist auch das Recht auf Informationen der Landtagsabgeordneten

in diesem Rahmen de facto ausgeschlossen. Die einzige Möglichkeit, über die Landesverwaltung das Recht

auf Informationen auszuüben, besteht im Rahmen der Organkontrolle, bei welcher die Gemeinderäte beauf-

sichtigt werden, ob sie verfassungswidrige Handlungen setzen oder ob sie schwere und fortdauernde Geset-

zesverletzungen begehen.

In diesen sehr eingeschränkten Fällen ist zudem darauf zu achten, dass die in den obgenannten Buchstaben

a) und c) beschriebenen Grenzen eingehalten werden.
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